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Fragen des ehelichen Güterstands
Landesspezifische Informationen zur Verordnung (EU) 2016/1103

Im Juni 2016 erließ die Europäische Union eine Verordnung über die Güterstände bei internationalen Ehen, um
Ehepaaren dabei zu helfen, ihr Vermögen im Alltag zu verwalten und es im Falle einer Trennung oder des Todes
eines Partners aufzuteilen. Die Verordnung wurde im Rahmen des Verfahrens der Verstärkten Zusammenarbeit
von 18 EU-Mitgliedstaaten angenommen: Schweden, Belgien, Griechenland, Kroatien, Slowenien, Spanien,
Frankreich, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Deutschland, Tschechische Republik, Niederlande, Österreich,
Bulgarien, Finnland und Zypern. Andere EU-Mitgliedstaaten können der Verordnung jederzeit beitreten (in
diesem Fall muss das Land auch der Verordnung über das Güterrecht eingetragener Partnerschaften beitreten).

Die Verordnung gibt internationalen Ehepaaren Rechtssicherheit und senkt die Kosten für Gerichtsverfahren, da
Paare jetzt absehen können, welche nationalen Gerichte sich mit Fragen bezüglich ihres Vermögens befassen
werden und welches nationale Recht für die Klärung dieser Fragen maßgebend sein wird. Die Verordnung
erleichtert auch die Anerkennung und Vollstreckung eines in einem anderen EU-Mitgliedstaat in Fragen des
Güterrechts ergangenen Urteils. Da das Vermögen eines Ehepaares im Falle einer Trennung oder des Todes
eines Partners aufgeteilt werden muss, vereinfacht die Verordnung zudem die Anwendung der EU-Vorschriften
für Scheidungs- und Nachlasssachen mit Auslandsbezug. Die Verordnung gilt seit dem 29. Januar 2019.
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Diese Seite wird von der Europäischen Kommission verwaltet. Die Informationen auf dieser Seite geben nicht unbedingt den
offiziellen Standpunkt der Europäischen Kommission wieder. Die Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung oder
Haftung für Informationen, die dieses Dokument enthält oder auf die es verweist. Angaben zum Urheberrechtsschutz für EU-
Websites sind dem rechtlichen Hinweis zu entnehmen.

https://e-justice.europa.eu/home_de
https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action_de
https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/european-judicial-atlas-civil-matters_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R1103

